
! e x t t eil der Bauvorschrift: 
In Erg "nzull8 der Planzeichnung (Lage
plan) wird festgesetzt: 

A) Planungsrechtliche F.stsetzu~en: 
( § 9 Abs. 1 BBauG und BauNVO) 

1. Bauliche Nutzung 
a) Art: IR- Reines Wohngebiet 

( § 3 BauNVO) 
b) Maß 

Z-
der baulichen Nutzung: 

C!l zwineend 
~ zwingend 

(Sto _:kwerke gemäß 

GRZ GFZ 
0,4 0,4 
0,4 0,7 
Einschrieb in 

Planzeichnung) 
Zuzüglich in Hanglage über 15~ 
ist OG-Ausbau (GaragengeschoS) 
talseits als Wohnraum m8glich. 

Kreis Ulm 100. 

Gemeinde K l i n 9 e n 5 t ein 

Bebauungsplan: 
"nördl. der Bergstraße " 

Maßstab des Lageplanes 1: 500 

Dem Entwurf des Regierungspräsidiums v, 22,2.1966 
gemeinderätlich zugesti mmt am 19.4.1966, 

Ausnahmen im Sinne des § 3 (3) sind nic~t zugelassen. 
2. Bauweise: gemäß § 22 RauNVO: offeR, Einzel-, Doppelhäuser oder Hausgrupper. (3-teilig) 

Für die Stellung ~er Gebäude (Firstrichtung) ist der Eintrag in der PlaA
zeichnung vcrbinrllich. 

,. Nebenanlagen i.S.d. § 14 SauNTO sind, soweit es Sich um Gebaude handelt, ni , ~t zuge
lassen • 

• xxt .... * ...... %x.t ••• x __ .~'~.1rt.xx 

J) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 111 LBO: 
4. Gebäudehöhenl siehe Eintrag in den ~uerprofilen 
5. SockelhHhe: . siehe Eintrag in der Planzeichnung für die Höhe des UG-Fußbodens. 
6. Aufschüttungen und Abgrabungen, soweit diese über das in den ~uerprofileR gestrichelt 

eillgetragene MaS hinausgehe., nur 4'.ach besonderer lustillJDung dur h die 
Genehmigungsbehörde. 

7. Dachform und -He1guns: siehe ~uerprofile. Eindeckung engobierte Dachziegel. 
DG-Au.bau nicht zugelassen. 

8. Außengestaltung: Auffallende Farben oder ungewöhnliche Putzstruktur sind zu vermei-
(U6) den. Das Untergeschol (UG) ist dunkler zu tönen und talseits 20 ca 

zurück zu setzen. (Siehe Querprofile) • Die nicht überbaubaren Fläche~. 
sind als Gürten oder Grünflächen mit Zier- oder Obstbäumen oder 
.Büschen in Gruppen anzulegen. 

9. l infriediguneenl entlang des Erschließungsweges aus max. 1,0 m hohen Laubholzhecke. 
Straß.-B6s hg l • Die straßenböschung ist i m Verhä ltnis 1:1,5 zu ebnen und 

mit einer kurz zu hnltenden Grascecke zu versehen. 
10. Stützmauern: an der Hordseite des Ershließungsweges geBäa Straßenregelprofil. 

Weitere Stütznauern sind nur zul8ssig für Einfahrten zu den UG-Gara
gen. Hierbei darf die Höhe derselben das Gelande bez'W. die StraBe:.
böschung nicht mehr als 10 cm überschreiten. 

11. Garagen: Nur PKW-Garagen zulässig; vorzusehen als UG-Garagen (siehe .... uerpro
file). Garagen au Berhalb der im Lageplan vorgesehenen Stelle, auch 
wenn diese innerhalb der zu bebauenden ~'lä~e liegen, nur mit bes -,n
derer Zustimmung der Genehmigungsb hörde. Garagendach: massives 
}o'lachdach • 

Garagenvorplatz: Die Flä che zwischen Garage und Zufahrtswag ist in der Ausführung 
der Stra e zu befestigen und darf nicht eingefriedet werden. 

12. Ölbehälter oder dergl. sind mögiichst im Untergeschoß der Gebäude zu lagern. 
13. Der Baugrubenaushub ist an ein., vom Bürgerme isteramt zu bestimmende Stelle abzu

führen. 



LEG END E : 

a) für die Festsetzungen: 
... ..... Grenze des Bebauungsgebietea (§ 9 Abs. 5 BBauG) 

Baulinie (zwingend) 
~~==~~~ Baugrenze (nicht zwingend) 

geplante Verkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie 

IR Art der baulichen Nutzung (§ , BauNVO) 
o offene Bauweise 

I und 11 Z - Zahl der Vollgeschos8e, zuzüglich UG-Ausbau möglich 
Die eingetragenen GrenzabBtände sind Mindestmaße. 

b) für die Hinweiee: 

I bestehende, öffentliche Verkehrs f l ä che 

~ bestehend. Eigentum8gren.~ 
---- I --,. geplante Grenze, auch Firstrichtung 
--- I----bestehender Ortskanal, geplanter Ortskanal 

WMIIIIIII bestehende Wohn. u.Nebengebäude. 

Dr/f"'''&,t.· ,vOn, a~~ A!I*. OK,t..~~r f'P.~ 

Vermessungsbüro 

H ~ n s Sei dei (~:mt;~erdl) 
aeeld . u. Öllenll. be;'l. Ifl\j. I. 'v'o rlflQillung ...... 

Ulm/Do., HI~~772rl. 

Straßen -Regelprofil 1 : 100 

I-<! 

Klingenstein, den 
Der Bürgermeister: 
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